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Rugby Football Club Basel

Statuten: Version 2023
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1. Name, Sitz und Zweck
Artikel 1

Der Rugby Football Club Basel (nachstehend Club genannt), mit Sitz im Kanton Basel-Stadt, wurde als
Verein im Sinne von Art. 60 ZGB im Februar 1975 gegründet.

Artikel 2

Er bezweckt die Ausübung und die Verbreitung des Rugby-Sports durch sportliche Betätigung seiner
Mitglieder und die Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit.

Artikel 3

Der Club ist Mitglied des Schweizerischen Rugby-Verbandes (nachstehend SRV genannt) sowie des
Nordschweizerischen Rugby-Verbandes (nachstehend NSRV genannt).

Gespielt wird nach den Regeln des Schweizerischen Rugby-Verbandes (SRV).
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2. Clubkategorien
Artikel 4

Der Club besteht aus den folgenden Abteilungen und Kategorien von Spielern

(a) Senioren Männlich und Weiblich – Über 19 Jahre alt

(b) Juniorinnen und Junioren – Unter 19 / Unter 16 Jahre alt

(c) Rugbyschule – Unter 14 Jahre alt

(d) Tiger Rugby – Unter 11 Jahre alt

(e) Touch Rugby
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3. Mitgliedschaft
A. Allgemein
Artikel 5a

Der Club hat folgende Mitgliederkategorien.

(a) Aktivmitglieder – aktiv spielende Männer und Frauen, die den Mitgliederbeitrag für aktive
Spieler bezahlt haben und über 18 Jahre alt sind.

(b) Juniorinnen und Junioren – Unter 19 Jahre alt & Unter 16 Jahre alt
(c) Rugbyschule – Unter 14 Jahre alt
(d) Passiv-Mitgliedschaft. Passivmitglieder haben das Recht, bei der ordentlichen

Generalversammlung (GV) abzustimmen und Mitglied des Vorstands zu werden. Ein
Passivmitglied muss über 18 Jahre alt sein und den Passivmitgliederbeitrag entrichtet haben
oder eines der folgenden Kriterien erfüllen.
(d1) Mitglieder Touch Rugby. Mitglieder der Kategorie Touch Rugby sind Passivmitglieder

– sofern sie ihren Mitgliederbeitrag bezahlt haben.
(d2) Familien-Passivmitgliedschaft. Die Eltern sind Passivmitglieder, alle Kinder

(unabhängig von ihrem Alter) sind «social members» (wörtlich: Sozialmitglied).
(d3) Mitgliedschaft auf Lebenszeit: für Mitglieder, die den entsprechenden Beitrag für die

Mitgliedschaft auf Lebenszeit entrichtet haben
(d4) Ehrenmitgliedschaft: als Anerkennung für besondere Verdienste für den Verein.
(d5) Gönnerinnen/Gönner: Mitglieder des Gönnervereins, die ihren GöVe-Mitgliedsbeitrag

für das betreffende Kalenderjahr entrichtet haben. Eine GöVe-Familienmitgliedschaft
zählt nur als eine Stimme.

(d6) Vereinsfunktionäre, vom Vorstand ernannt (z. B. Trainer oder Clubhaus-Manager)
(d7) Club-Schiedsrichter

(e) «Social members» des Clubs: müssen sich nicht ins Gästebuch eintragen, ohne Stimmrecht.
(e1) Tiger Rugby Spieler werden als «social members» eingestuft.
(e2) «Social families» (sinngemäss: Sozial-Familienmitglieder). Eltern und Kinder unter 18

Jahren.
(f) Freimitglieder ohne Stimmrecht

(f1) Mitglieder des SRV
(f2) Mitglieder von gegnerischen Mannschaften und Vereinen

(g) Vorübergehende «social members». Besucher, die keiner der anderen
Mitgliedschaftskategorien angehören; sie müssen sich zu den ordentlichen Öffnungszeiten
des Clubhauses ins Gästebuch eintragen.
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Artikel 5b

Der Club anerkennt die verschiedenen Lizenzkategorien, die vom SRV bereitgestellt werden.
Einschliesslich (aber nicht beschränkt auf):

 Erwachsene Spieler «Saisons» ( z. B. 2021-2022)
 Junioren Uxx «Saisons» ( z. B. 2021-2022)

o «xx» steht für Altersgruppen: 6,8,10,12,14,16,19
 Administrator «Saisons» ( z. B. 2021-2022)
 Schiedsrichter «Saisons» ( z. B. 2021-2022)
 Trainer «Saisons» ( z. B. 2021-2022)

B Beitrittsbedingungen

Artikel 6

Mitglied im Sinne von Art. 5a dieser Statuten kann jeder werden, der die statutarischen Ziele und die
Organisation des Vereins anerkennt. Die Aufnahme ist mit der Entrichtung des entsprechenden
Mitgliederbeitrages verbunden.

Juristische Personen können Mitglieder im Sinne von Art. 5a (e) dieser Statuten werden.

Artikel 7
Über Anträge auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand.

Artikel 8
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Gegen einen ablehnenden Entscheid des Vorstands kann
bei der Generalversammlung Einspruch erhoben werden.

Artikel 9
Die Ehrenmitgliedschaft kann an Mitglieder verliehen werden, die sich um den Club besonders verdient
gemacht haben. Die Ernennung erfolgt durch die Generalversammlung auf schriftlichen Antrag
mehrerer Mitglieder oder durch den Vorstand.

Es gibt zwei Arten von Ehrenmitgliedschaften:
a) Ehrenmitglied auf Lebenszeit
b) Ehrenpräsident auf Lebenszeit
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C Ende der Mitgliedschaft

Artikel 10: Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:
(a) Automatisch zum Ende des Geschäftsjahres, d.h. zum 31. Juli eines jeden Jahres.
(b) Durch Austritt: Er erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung, wobei der Beitrag für das

laufende Jahr (Saison) in voller Höhe zu entrichten ist.
(c) Durch Ausschluss: Mitglieder können vom Vorstand aus folgenden Gründen aus dem Club

ausgeschlossen werden:
1. Wegen Verstosses gegen die Statuten und wegen Nichteinhaltung von Clubbeschlüssen.
2. Wegen Nichterfüllung der finanziellen Verpflichtungen.
3. Wegen ungebührlicher Handlungen oder Äusserungen, die dem Ansehen des Clubs

schaden.
4 Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen gegen die Spielregeln gemäss den

SRV-Statuten und der Disziplinarordnung.
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Artikel 11

Rekursmöglichkeit

Einem ausgeschlossenen Mitglied steht das Recht zu, gegen den Entscheid des Vorstandes an die GV
zu rekurrieren.

Artikel 12

Endgültiger Entscheid

Der Entscheid der GV ist endgültig.

Artikel 13

Transfer-Regelung

Spieler werden gemäss den gültigen SRV-Regeln erst zum Transfer freigegeben, wenn sie allen
finanziellen Verpflichtungen dem Club gegenüber nachgekommen sind.
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4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Artikel 14

Jedes Mitglied hat, unter Vorbehalt von Ziff. a), b), und c) dieses Artikels, ein Stimm- und Wahlrecht.
(a) Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind die von der Beschlussfassung der GV bei einem

Sachgeschäft oder Streit direkt Betroffenen sowie deren Angehörige. Als Sachgeschäfte
gelten: Ausschluss aus dem Club; Vertragsabschlüsse, bei denen das Mitglied als
Vertragspartner des Clubs auftritt.

(b) Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind Mitglieder, die jünger als 18 Jahre sind.
(c) Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind Mitglieder, welche ihren Mitgliederbeitrag nicht bezahlt

haben.

Artikel 15

(a) Der Abschluss einer Versicherung ist Sache jedes Mitglieds
(b) Bevor Mitglieder Rugby trainieren oder offizielle Wettkämpfe spielen dürfen, müssen sie die

relevanten Dokumente gemäss den SRV-Statuten ausgefüllt werden. Spieler unter 18 Jahren
brauchen zusätzlich eine schriftliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten.

Artikel 16

(a) Für Unfälle haftet der Club nicht.
(b) Für an Mitglieder verhängte Bussen und Strafen (durch SRV, NSRV, FIRA-AER, IRB, Swiss

Olympic, Anti-Doping oder Staat) haftet ausschliesslich das betroffene Mitglied.
(c) Haftet der Club für die Bezahlung einer Busse, die gegen ein Mitglied ausgesprochen wurde,

so ist das fehlbare Mitglied dem Club gegenüber in vollem Umfang ersatzpflichtig.

Artikel 17

(a) Die Mitgliederbeiträge für das nächste Geschäftsjahr / die nächste Saison kann der Vorstand
vor Ende des laufenden Geschäftsjahres / der laufenden Saison auf Grundlage der
finanziellen Situation des Clubs festlegen und mitteilen.

(b) Mitgliederbeiträge werden an der GV nicht automatisch zur Abstimmung gestellt.
(c) Falls erforderlich, können sie gemäss den ordentlichen Verfahren der GV angefochten

werden.
(d) Ist der Mitgliederbeitrag nicht 30 Tage nach Beitritt oder bezahlt, so wird derselbe nach einer

Mahnung in bar verlangt. Vorbehalten bleibt Art. 10 Abs. (c) 2 dieser Statuten.
(e) Die an den SRV zu entrichtenden Lizenzgebühren werden gesondert erhoben und sind beim

Beantragen der Lizenz zu entrichten. Die Lizenzgebühren legt ausschliesslich der SRV fest.

(Für Liste der Mitgliederbeiträge siehe Anhang )
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5 Organisation

Artikel 18

Die Organe des Clubs sind:

a) die Generalversammlung (GV)
b) der Vorstand (VS)
c) die technische Kommission (TK)
d) Arbeitsgruppen (AG)
e) zwei Rechnungsrevisoren

Artikel 19

a) Die Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr nach Ende des Clubjahrs statt.

Das genaue Datum und der Ort der GV sind den Mitgliedern 30 Tage im Voraus durch den Vorstand
schriftlich anzukündigen.

Folgende Geschäfte sind an einer GV zu behandeln:

1. Wahl Tagespräsident/in
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresberichte (Präsident, Technisches, Junioren usw)
4. Kassen und Revisionberichtes
5. Budget kommendes Jahres
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahlen. Kandidaturen sind dem Vorstand spätestens 14 Tagen vor der GV bekannt zu geben
8. Wahl der Revision nächstes GV
9. Anträge. Mussen bis spätestens 14 Tage vor der GV and den Vorstand eingereicht werden
10. Verschiedenes

Artikel 20

Eine ausserordentliche Generalversammlung kann jederzeit durch den Vorstand oder auf Verlangen
(schriftlich) von mindestens zehn (10) Mitgliedern einberufen werden.

Artikel 21

Die Wahlen erfolgen offen oder – auf Antrag der Generalversammlung – geheim.



9RFCB @ 08.02.2023 – Secretary file copy

Artikel 22

Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus:

1. Präsident/in
2. Vizepräsident/in
3. Sekretär/in
4. Kassier
5. Leiter/in Anlässe
6. Leiter/in Technische Kommission (Director of Rugby, DoR)
7. Verantwortliche/r Kommunikation & Public Relations
8. Arbeitsgruppenkoordinator/in
9. Verantwortliche/r Sponsoring

In den Vorstand gewählt werden können nur Mitglieder mit Stimmrecht, die ihren Mitgliederbeitrag
gezahlt haben.
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6 Rechte und Pflichten des Vorstandes

Artikel 23

Die Vorstandsmitglieder verpflichten sich bei ihrer Wahl, das ihnen übertragene Amt bis zur
ordnungsgemässen Bestellung eines Nachfolgers nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Vorstandssitzungen sind öffentlich.

Artikel 24

Jedes Vorstandsmitglied im Sinne von Art. 22 dieser Statuten verfügt über eine Stimme. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Herrscht Stimmengleichheit bei
vorstandsinternen Abstimmungen, so haben Präsident/in oder dessen Vertreter/in (ev. bestimmt durch die
anwesenden VS-Mitglieder) den Stichentscheid.

Artikel 25

Die Amtsdauer des Vorstands beträgt ein Jahr.

Artikel 26

Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die
Angelegenheiten des Clubs zu besorgen und den Club zu vertreten.

Artikel 27

Gegen Beschlüsse des Vorstandes kann an die GV rekurriert werden.

Artikel 28

Präsident/in, Kassier und mindestens ein/e Vertreter/in der TK müssen, weitere Vorstandsmitglieder können,
der GV über das verflossene Jahr einen schriftlichen Bericht vorlegen.

Artikel 29

Der Vorstand kann für besondere Zwecke Arbeitsgruppen einsetzen und darin auch
Nichtvorstandsmitgliedern bestimmte Funktionen und Rechte übertragen.

Artikel 30

Ein Mitglied des Vorstandes kann bei nicht ordnungsgemässer Bestellung seines Amtes suspendiert und
bis zur nächsten GV interimistisch durch ein vom Vorstand mit einfacher Mehrheit bestimmtes Mitglied
ersetzt werden.

Artikel 31

Zwei Rechnungsrevisoren

Die Rechnungsrevisoren prüfen die Jahresrechnung (Kassier/Leiter/in Anlässe) und legen der
Generalversammlung einen schriftlichen Bericht vor.
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7 Finanzielle Verbindlichkeiten

Artikel 32

Der Club haftet ausschliesslich mit dem Clubvermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder über die
statutarische Beitragspflicht hinaus sowie eine Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt
Artikel 16 (b).

Alle Finanztransaktionen mit einem Betrag von mehr als CHF 500 bedürfen der Genehmigung (per email)
durch Kassier und eines weiteren Vorstandsmitgliedes. Bei Beträgen über CHF 5’000 bedarf es der
Genehmigung durch den Vorstand (inkl. Präsident/in oder Vize-Präsident/in), per email.
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8 Auflösung des Clubs

Artikel 33

Der Club kann nicht aufgelöst werden, sofern sich zehn (10) Mitglieder zur Weiterführung desselben
verpflichten.

Artikel 34

Die Auflösung des Clubs ist nur auf Ende einer Spielzeit möglich. Der Beschluss zur Auflösung kann nur an
einer GV gefasst werden. Aus der Einladung hat hervorzugehen, dass an der GV dieses Traktandum
behandelt wird. Die Auflösung kann nur durch drei Viertel aller Anwesenden beschlossen werden. Wird die
Auflösung beschlossen, unternimmt der Vorstand die nötigen Schritte. Das Clubvermögen wird dem NSRV
übergeben, welcher dieses während zehn (10) Jahren treuhänderisch verwaltet. Wird innerhalb dieser Frist
wieder ein Rugby-Club in Basel gegründet, fällt das Clubvermögen an ihn, sofern er mindestens ein Jahr im
Rahmen des SRV existiert hat. Findet keine solche Neugründung statt, fällt das Vermögen nach Ablauf der
Frist an das Regionalkomitee mit der Auflage, dass dieses zur Unterstützung der Rugbyschulen verwendet
wird.

Artikel 35

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 16.10.2015. Alle Versionen von Statuten vor dem 15.09.2023 sind
ebenfalls null und nichtig.

Artikel 36

An der ausserordentlicher Generalversammlung des Rugby-Football Club Basel vom 15.09.2023 in der
vorliegenden Fassung genehmigt.

Präsident/in Sekretär/in

Basel, 15.09.2023


